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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Eisenach

Am Freitag, dem 18. November 2005, findet die 16. Sitzung des Stadtrates der Stadt Eisenach
um 16.00 Uhr, im Saal 13, Verwaltungsgebäude, Markt 22 (Ein- und Ausgang über die Badergasse), mit
folgender Tagesordnung statt:

I. Öffentlicher Teil

1) Eröffnung und Begrüßung
2) Einwohnerfragestunde
3) Genehmigung der Niederschrift über die 15. Sitzung am 14. Oktober 2005 – öffentlicher Teil
4) Mitteilungen des Oberbürgermeisters
5) 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Eisenach mit den Anlagen für das Haushaltsjahr2005 und

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2005
hier: Beratung und Beschlussfassung

6) Wartburg-Klinikum Eisenach GmbH (WKE); hier: Änderung des Gesellschaftsvertrages
7) Eigenbetrieb Stadtwerke; hier: Eigenkapitalherabsetzung
8) Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH (GIS)

hier: Neubestellung eines Aufsichtsratsmitgliedes
9) Änderung der Gesellschafterstruktur der Tourismus Eisenach GmbH (TEG); hier: Einbringung
10) Überplanmäßige Ausgabe in der HHSt. 48200.69100 - Grundsicherung für Arbeitssuchende –

Leistungen für Kosten der Unterkunft – in Höhe von 560.000 €
11) Überplanmäßige Ausgabe in der HHSt. 48200.69100 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-

unfähigkeit i. Einrichtungen – in Höhe von 120.000 €
12) Überplanmäßige Ausgabe für den Bereich Eingliederungshilfe - Deckungskreis 070 in Höhe von

200.000,00 Euro in den Haushaltsstellen 41258.74650 und 41298.74660
13) Antrag der SPD-Stadtratsfraktion - Struktur und Qualität Eisenacher Kindertagesstätten erhalten –

Entwurf Familienfördergesetz des Landes so nicht akzeptabel
14) Bebauungsplan B 5 „ehemaliges Kasernengelände“ der Stadt Eisenach; hier: Abwägungsbeschluss
15) Bebauungsplan Nr. 14 „Auf dem Gries“ Stadt Eisenach mit integriertem Grünordnungsplan (3. Entwurf)

hier: Offenlegungsbeschluss
16) Klarstellungssatzung „Blaue Linie West“; hier: Beratung und Beschlussfassung
17) Bebauungsplan der Stadt Eisenach Nr. 20 – „Marienstraße“

hier: Änderung des Aufstellungsbeschlusses
18) Bebauungsplan B 41 - Umstrukturierungsgebiet „ehemaliger Güterbahnhof“ Stadt Eisenach

hier: Abwägungsbeschluss
19) Bebauungsplan Nr. 43 SD „Eisenach-Arena“

hier: 1. Zustimmung zum Entwurf; 2. Auslegung des Entwurfes
20) Jahresabschluss 2003 des Eigenbetriebes Stadtwerke Eisenach
21) 4. Änderungssatzung zur Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Stadt Eisenach „Stadtwerke

Eisenach“; hier: Beratung und Beschlussfassung
22) Antrag der SPD-Stadtratsfraktion – Klarstellungssatzung zur Grünanlagensatzung und zur

Grünanlagengebührensatzung der Stadt Eisenach: hier: Einbringung
23) Antrag der B 90/Die Grünen-Stadtratsfraktion – Bereitstellung kommunaler Dächer für erneuerbare

Energien insbesondere Solaranlagen
24) Antrag der SPD-Stadtratsfraktion - Rathauskurier
25)  Anfragen

II. Nichtöffentlicher Teil

Steuerangelegenheiten
Gesellschaftsangelegenheiten
Grundstücksangelegenheiten

In Vertretung

Nielsen
Bürgermeister



Örtlicher Pflegeplan der Stadt Eisenach 2004 Seite: 2
AZ:  50.2

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

II 50 50.2

Betreff

8. Fortschreibung des örtlichen Pflegeplanes für das Jahr 2005 der Stadt Eisenach

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Wirtschafts-, Land- und
Forstwirtschaftsausschuss

Schul-, Sport- und Kulturausschuss

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Rechnungsprüfungsausschuss

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 47000.71870

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

45.000,00

          
23.800,91

          

          
          

45.000,00

          
23.800,91

= verfügbar 21.199,09           21.199,09

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Sachverhalt

Als Grundlage für die örtliche Pflegeplanung in der Stadt Eisenach gelten:

* §§ 14, 15, 18, 36, 37, 38, 71, 75, 82 des Gesetzes zur sozialen Absicherung des Risikos der
  Pflegebedürftigkeit (Pflegeversicherungsgesetz - PflegeVG / SGB XI) vom 6.05.1994
  (BGBl. 1. S. 1014) - einschließlich gültiger Fassungen
und
Gültig bis zum 30.06.2005:
* §§ 2 - 4 des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Pflegeversicherungsgesetzes
   (ThürAG-PflegeVG) vom 20. Juni 1996 (GVBl. S. 97) in Verbindung mit den

* §§ 1 - 6 der Verordnung zur Durchführung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des
  Pflegeversicherungsgesetzes (ThürAG-PflegeVG-DVO) vom 12. Dezember 1996
  (GVBl. S. 62)

Aufgaben und Ziele der örtlichen Pflegeplanung in der Stadt Eisenach

Das Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit (PflegeVG) zielt darauf ab, die
pflegerische und hauswirtschaftliche Versorgung von Pflegebedürftigen umfassend zu sichern. Dabei
sollen alle Maßnahmen menschenwürdig gestaltet sein und einer möglichst weitgehenden Annäherung an
individuelle Bedürfnisse und Wünsche der Pflegebedürftigen entsprechen.

Die Verantwortung der Stadt Eisenach besteht darin, diesen Grundsatz mit entsprechenden Maßnahmen
zu untersetzen, um den in der Stadt Eisenach lebenden pflegebedürftigen Menschen die erforderliche
ambulante Pflege und Betreuung zu gewährleisten. Der Schwerpunkt ist dabei auf den Aufbau bzw.
Erhalt eines wirksamen Versorgungsnetzes zu richten. Es sind Pflegedienststrukturen zu schaffen, die
den Ansprüchen jedes Pflegebedürftigen hinsichtlich der Qualität, ausreichender Leistungsangebote und
sofortiger Pflegesicherung im eigenen häuslichen Bereich gerecht werden. Eine ortsnahe sowie
aufeinander abgestimmte, ambulante, teil- und vollstationäre pflegerische Versorgung durch
gemeinnützige, private und öffentliche Träger sollen sichergestellt werden. Dem Vorrang ambulanter
Pflege vor stationärer Pflege ist dabei Rechnung zu tragen.

Zuständigkeiten der Stadt Eisenach

Planung und Förderung ambulanter und stationärer Pflegeeinrichtungen im Sinne des Elften
Sozialgesetzbuches (SGB XI) regelten bisher sich  nach den Bestimmungen des Thüringer Gesetzes zur
Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes (ThürAG-PflegeVG).
Während danach das Land verantwortlich ist für die Vorhaltung der teilstationären und vollstationären
Versorgungsstruktur, lag die Verantwortung für den ambulanten Bereich bei den Landkreisen und
kreisfreien Städten.

Entsprechend war auch die Finanzverantwortung aufgeteilt, so daß die Stadt Eisenach die
Aufwendungen für die öffentliche Förderung ambulanter Pflege-einrichtungen zu tragen hatte, während
die Aufwendungen für die öffentliche Förderung teilstationärer und vollstationärer Einrichtungen das
Land trägt.

Die Stadt Eisenach war bisher gemäß § 3 ThürAG-PflegeVG verpflichtet, auf der Grundlage des
voraussichtlichen örtlichen Bedarfs für ihr Territorium eine entsprechende ambulante
Versorgungsstruktur - unter Beteiligung der im Einzugsbereich tätigen Leistungserbringer - aufzubauen.
Hierzu war bisher ein örtlicher Pflegeplan aufzustellen, der jährlich fortzuschreiben war.
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Am 20. Juli 2005 wurde die Neubekanntmachung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Pflege-
Versicherungsgesetzes vom 01.Juli 2005 bekannt gemacht.

Die bisherige Planung und Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen, welche in den § 3 und § 4
festgeschrieben war, ist mit der Neubekanntmachung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Pflege-
Versicherungsgesetzes entfallen.

In der Neubekanntmachung wird im § 2, wie bisher, lediglich die festgehalten, dass die Landkreise und
kreisfreien Städte für die Planung und die Vorhaltung der ambulanten Versorgungsstruktur
verantwortlich sind und diese Aufgabe im eigenen Wirkungskreis wahrnehmen.

Mit dem Wegfall der finanziellen Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen ist keine Verschlechterung
der Versorgungsstruktur in der Stadt Eisenach zu erwarten, da die Existenz und der Weiterbetrieb von
ambulanten Pflegediensten nicht von der Zahlung einer einmaligen Jahrespauschale abhängen kann und
darf.

Alle Pflegedienste sind wirtschaftlich selbstständige Unternehmen, denen mit der Jahrespauschale
lediglich eine Finanzierungsunterstützung bei den  Investitionskosten gewährt wurde.

Diese vorliegende achte Fortschreibung ist zugleich auch die letzte Fortschreibung des Örtlichen
Pflegeplanes für die Stadt Eisenach.

Gegenüber dem örtlichen Pflegeplan 2004 gab es ein Änderung – hinsichtlich einer Neuaufnahmen.

Der ambulante Pflegedienst der Volkssolidarität Schmalkalden-Meiningen e. V. stellte im Oktober 2004
einen Antrag auf Aufnahme in den Örtlichen Pflegeplan der Stadt Eisenach.
Durch den Antragsteller wurden die entsprechenden Unterlagen eingereicht und mit den anonymisierten
Listen nachgewiesen, dass Leistungen im Bereich der mobilen ambulanten Pflege in Eisenach erbracht
werden.
Der Pflegedienst erfüllt somit 2005 die Bedingungen, da ausreichendes Personal vorhanden ist und
Leistungen erbracht werden.
Der Pflegedienst wurde in den Örtlichen Pflegeplan der Stadt Eisenach aufgenommen.

Es wird eingeschätzt, dass durch die in den örtlichen Pflegeplan aufgenommenen ambulanten
Pflegeeinrichtungen eine ortsnahe und flächendeckende sowie zahlenmäßig ausreichende und
wirtschaftlich vertretbare pflegerische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Eisenach
gewährleistet werden kann.

Die Berechnung der Jahrespauschalen ist erst Ende September des laufenden Jahres möglich, da eine
umfangreiche Zuarbeit der Pflegedienste abgefragt werden muß, die sich auf das letzte Quartal des
vorherigen Jahres und auf die ersten beiden Quartale des laufenden Jahres bezieht.

Aufgrund der Gesetzesänderung erfolgt keine jährliche Fortschreibung des örtlichen Pflegeplanes in der
vorliegenden Form mehr.

Im Rahmen der Sozialplanung werden allerdings die ambulanten Pflegedienste mit erfasst und in die
Berichterstattung mit aufgenommen.

Eine Feststellung von Bedarfsanhaltswerten erfolgt hierbei aber nicht mehr.
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Schneider                                                              Lieske
Oberbürgermeister Hauptamtliche Beigeordnete

Anlagen
Örtlicher Pflegeplan 2004

Verteiler
Mitglieder des Stadtrates der Stadt Eisenach
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

U. Lieske G. Kranz O. Koch (Tel.:447)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20 20 01

Betreff

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Eisenach mit den Anlagen für das Haushalts-
jahr 2005 und 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des E igenbetriebes Stadtwerke für das
Wirtschaftsjahr 2005
hier: Beratung und Beschlussfassung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 1. NTHH 2005
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 1. NTHH 2005

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Die Ortschaftsräte empfehlen,
der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt,
der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kul tur und Tourismus empfiehlt,
der Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und Ges undheit empfiehlt,
der Ausschuss für Bildung, Schule und Sport empfieh lt,
der Jugendhilfeausschuss empfiehlt,
der Werkausschuss empfiehlt,
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt

die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit den Anlagen für das Haushaltsjahr 2005 mit
nachfolgenden Eckdaten.

a) 1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan

 Das Haushaltsvolumen wird wie folgt festgesetzt:
1. NTHH 2005

- € -
Zum Vergleich

Haushalt 2005  - € -
Mehr / weniger

Verwaltungshaushalt
in Einnahme und Ausgabe 74.859.358 72.552.119 + 2.307.239
Vermögenshaushalt
in Einnahme und Ausgabe 9.812.044 8.671.445 + 1.140.599
Gesamthaushalt
in Einnahme und Ausgabe 84.671.402 81.223.564 + 3.447.838.

Eine Kreditaufnahme wird nicht festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich von bisher 2.572.972 € um 190.100
€ und wird damit auf 2.763.072 € neu festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite von 10.000.000 € wird nicht verändert.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt erhöht sich von bisher 530.000 € um 801.638 € auf
nunmehr 1.331.638 €.
 
Der Stand der allgemeinen Rücklage (660 T€) bleibt unverändert.

 
 b) 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes

Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2005

1. Nachtrag 2005
- € -

Zum Vergleich
Wirtschaftsplan 2005

- € -

mehr / weniger

Erfolgsplan Im Ertrag
Im Aufwand

6.387.200
6.385.200

6.317.200
6.315.200

+ 70.000
+ 70.000

Überschuss 2.000 2.000 ±  0
Vermögensplan 904.400 904.400 ±  0

Eine Kreditaufnahme wird nicht festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
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Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert mit 1.000.000 € festgesetzt.
II. Begründung

In der Sitzung des Stadtrates am 14.10.2005 wurden der Entwurf der 1. Nachtragshaushalts-satzung für
das Haushaltsjahr 2005 und der Entwurf des 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2005 eingebracht und zur weiteren Beratung an die Ausschüsse
verwiesen.

Nach den erfolgten Haushaltsdiskussionen in den Ausschüssen, Fraktionen und Ortschafts-räten soll nun
die Beschlussfassung erfolgen. Die in der Vorlage dargestellten Eckdaten ent-sprechen den Werten bei
Einbringung o. g. Entwürfe.

Sollten sich im Ergebnis der Haushaltsberatungen Veränderungen ergeben, wird dem Stadtrat in seiner
Sitzung am 18.11. 2005 eine veränderte Vorlage (Austauschblätter) übergeben.

Schneider
Oberbürgermeister
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Oberbürgermeister Hartmann Seibicke (Tel.: 670 204)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.1/811401

Betreff

Wartburg-Klinikum Eisenach GmbH (WKE)
Änderung des Gesellschaftsvertrages

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,

der Stadtrat beschließt:

Der Änderung des Gesellschaftsvertrages der Wartburg-Klinikum Eisenach GmbH in der Fassung
vom 30.08.2005 und der damit verbundenen Namensänderung in „GFG – Gesellschaft zur
Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion gGmbH“ wird zugestimmt.

II. Begründung

Im Rahmen einer Betriebsprüfung durch das Finanzamt Mühlhausen wurde auch der Gesellschaftsvertrag
der WKE einer Prüfung unterzogen.

Hierbei wurde die Änderung der Firma der Gesellschaft empfohlen, da die bisherige Firma „Wartburg-
Klinikum Eisenach“ mit der Übertragung des Krankenhausbetriebs auf die St. Georg Klinikum gGmbH
in 2002 nicht mehr den tatsächlichen Gegebenheiten entsprochen und im Geschäftsverkehr zu Irritationen
geführt hat.

Weiterhin wurde bei der Überprüfung des Gesellschaftszwecks ein Fehler in der Wiedergabe des für den
gemeinnützigen Zweckes maßgeblichen Paragraphen festgestellt, der mit der aktuellen Änderung richtig
gestellt und präzisiert wird.

Das im Jahr 2002 in Euro umgestellte und zum Zwecke der Glättung erhöhte Stammkapital wurde in der
bisherigen Satzung gerundet angegeben. Hier erfolgt mit der aktuellen Änderung des
Gesellschaftsvertrages eine Richtigstellung.

Weitere Änderungen sind redaktioneller Art bzw. stellen Anpassungen an Gesetzesänderungen oder
Präzisierungen der Festlegungen für die Organe der Gesellschaft dar.

Da die Änderungen über rein redaktionelle Anpassungen hinausgehen, ist die Zustimmung des Stadtrates
zur Neufassung des Gesellschaftsvertrages erforderlich.

Da die Interessen und die Einflussnahmemöglichkeite n der Stadt im Verhältnis zur Höhe
der Beteiligung an der GFG angemessen berücksichtig t sind, wird um Zustimmung
gebeten.

Schneider
Oberbürgermeister
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Anlage

Synopse des Gesellschaftsvertrages
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Hartmann Hoffmann (Tel.:670-206)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.1 / 81 20 10

Betreff

Eigenbetrieb Stadtwerke
Hier: Eigenkapitalherabsetzung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 80000.36500
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0038/2004 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Werkausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt

die Herabsetzung des Eigenkapitals des Eigenbetrieb es Stadtwerke in Höhe von 890 T€
sowie die Verwendung dieser Mittel im Vermögenshaus halt der Stadt.

II. Begründung

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 0038/2004 vom 01.10.2004 wurde dem Aufgabenübergang für die Teilbereiche
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung vom Eigenbetrieb Stadtwerke auf den Trink- und
AbwasserVerband Eisenach–Erbstromtal (TAVEE) zugestimmt. In Folge der Übertragung der
Vermögenswerte ergibt sich ein Rückfluss liquider Mittel an den Eigenbetrieb Stadtwerke.

Im Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr ist die aus der Erstellung der Übertragungsbilanz zu
erwartende Ausgleichszahlung des TAVEE bereits als Einnahme eingeplant. Da die Ausgleichszahlung
seitens des TAVEE an den Eigenbetrieb erfolgt, ist zum Vollzug dieser Planung nunmehr die
Beschlußfassung einer Eigenkapitalherabsetzung notwendig, damit der Eigenbetrieb diese Mittel an den
städtischen Haushalt auszahlen kann.

Gem. § 6 Abs. 3 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung ist eine Verminderung des Eigenkapitales des
Eigenbetriebes nur ausnahmsweise und nur dann zulässig, wenn dadurch die Erfüllung der Aufgaben und
die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebes nicht beeinträchtigt wird.

Die Werkleitung hat dem vorgeschlagenen Weg einer Eigenkapitalherabsetzung zugestimmt. Die
Erfüllung der Aufgaben und die zukünftige Entwicklung werden durch die vorgeschlagene Ver-
fahrensweise nicht beeinträchtigt. Die Mittel sind durch die Ausgleichszahlung des TAVEE als liquide Mittel aus
Teilveräußerung von Anlagen beim Eigenbetrieb vorhanden.

Mit der Entnahme verringert sich das Eigenkapital des Eigenbetriebes in dieser Größenordnung.

Aufgrund des § 6 Abs. 1 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb beschließt der Stadtrat über die
Rückzahlung von Eigenkapital.

Schneider
Oberbürgermeister

Nielsen
Bürgermeister
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Hartmann Klopfleisch (Tel.:205)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.1/810305

Betreff

Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH (GIS)
Hier: Neubestellung eines Aufsichtsratsmitgliedes

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 16/2004 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,

der Stadtrat beschließt:

Frau / Herr …………………………… wird zum Mitglied des Aufsi chtsrates der Gründer-
und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH bestellt.

II. Begründung

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 0016/2004 vom 03.09.2004 wurde Herr Bernhard Anderson in den Aufsichtsrat
der Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH bestellt.

Mit Schreiben vom 25.10.2005 hat Herr Anderson gem. § 9 Abs. 7 des Gesellschaftsvertrages sein Amt
niedergelegt.

Der entsendende Gesellschafter – die Stadt Eisenach - hat in diesem Fall einen Nachfolger zu bestellen.

Gem. § 9 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der GIS werden die Mitglieder des Aufsichtsrates unter
Berücksichtigung des Stärkeverhältnisses der im Stadtrat vertretenen Fraktionen vom Stadtrat bestellt.

Der Gesellschaftsvertrag der Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH beinhaltet zum Verfahren
keine besonderen Regelungen. Allerdings soll nach § 41 der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt
Eisenach beim Vorschlagsrecht zur Besetzung von Aufsichtsratsmandaten in der Regel das
Stärkeverhältnis der Fraktionen nach dem Berechnungsverfahren d´Hondt zugrunde gelegt werden.

Somit steht das Vorschlagsrecht der CDU-Fraktion zu.

Schneider
Oberbürgermeister
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Hartmann Hoffmann (Tel.:670-206)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.1/811030

Betreff

Änderung der Gesellschafterstruktur der Tourismus Eisenach GmbH (TEG)
Hier: Einbringung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 79040.71500

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0140/2005 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

Der Entwurf des Gesellschaftsvertrages der EWT und der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2006 inkl.
Finanzplanung 2007 – 2010 werden zur Kenntnis genommen und zur Beratung in den Ausschuss für
Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus sowie zur abschließenden Beratung in den Haupt-
und Finanzausschuss verwiesen.

II. Begründung

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 11.03.2005 (TOP 12 / Beschluss-Nr. 0140/2005), den
Oberbürgermeister beauftragt, die Gespräche mit dem Wartburgkreis wegen der Gründung einer
gemeinsamen Tourismus GmbH weiterzuführen und bis Juni 2005 einen Gesellschaftsvertrag
vorzulegen.

Weiterhin wurde beschlossen, die Stelle des Geschäftsführers bis zum 30.06.2005 öffentlich
auszuschreiben.

Der durch den Stadtrat vorgegebene Zeitplan konnte aufgrund der langwierigen Verhandlungen mit dem
Wartburgkreis nicht eingehalten werden. Hierüber wurde mit Berichtsvorlage berichtet.

Eine weitere Einbindung politischer Vertreter und Gremienvertreter der TEG erfolgte über einen
Tourismusworkshop am 31.01.2005 und in einer Informations- und Diskussionsrunde am 16.08.2005.
Darüber hinaus wurde der Aufsichtsrat der TEG regelmäßig in den entsprechenden Sitzungen über den
Stand der Verhandlungen informiert. Die in diesen Sitzungen getroffenen Festlegungen wurden in den
Verhandlungen mit dem Wartburgkreis eingebracht und diskutiert.

Inzwischen sind die Gespräche mit dem Wartburgkreis soweit gediehen, dass der Entwurf eines
Gesellschaftsvertrages und eines Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2006 erarbeitet werden
konnten.

Der Entwurf des Gesellschaftsvertrages und des Wirtschaftsplanes sind dieser Vorlage als Anlagen
beigefügt.

Der zukünftige Gesellschafter Wartburgkreis hat darauf hingewiesen, dass aufgrund hausinterner
Abstimmungen und Koordinierung des Vorhabens die Umsetzung der neuen Struktur vermutlich nicht
vor dem 01. Juli 2006 umgesetzt werden kann.

1. Entwurf des Gesellschaftsvertrages

Die Firma (§ 1) und der Unternehmensgegenstand (§ 3) wurde an die neue Situation angepasst.

Das Stammkapital der Gesellschaft (§ 4) soll 30.300 EUR betragen. Dieses verteilt sich zu zwei Dritteln
auf die Stadt und zu einem Drittel auf den Wartburgkreis gehalten durch die kreiseigene Gesellschaft
UBT – Unternehmensbetreuungsgesellschaft des Wartburgkreises mbH. Der städtische Anteil beläuft
sich somit auf 20.200 EUR bzw. 66,6 %.

Diese Regelung wurde getroffen, um im Gesellschaftsvertrag explizit den Betrieb der Eisenach-
Information darzustellen, der wesentlich im Interesse des Gesellschafters Stadt Eisenach liegt.
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Der bisherige Anteil der Stadt am Stammkapital beläuft sich auf 17.900 EUR. Der Verkehrsverein
Eisenach e.V. hält einen Anteil in Höhe von 7.700 EUR bzw. 25,6 %, der Anteil des Gewerbevereines
liegt bei 4.500 EUR bzw. 15 %.

Um die ab 01.07.2006 beabsichtigten Beteiligungsverhältnisse am Stammkapital herstellen zu können, ist
eine Abtretung der Anteile der bisherigen Gesellschafter Verkehrsverein und Gewerbeverein bei
gleichzeitiger Aufteilung des Anteiles des Verkehrsvereines auf die Stadt und den Wartburgkreis
notwendig. Hierzu ist der Abschluss eines notariellen Vertrages notwendig.

Die beabsichtigte Veränderung der Beteiligungsverhältnisse ist seitens der Stadt genehmigungspflichtig,
da das Stammkapital und die Stammeinlage der Stadt erhöht wird.
Die Beteiligung des Wartburgkreises ist ebenfalls genehmigungspflichtig.

Im Übrigen wurde der bestehende Gesellschaftsvertrag der Tourismus GmbH an die neue
Gesellschaftersituation angepasst. Weitere Änderungen sind redaktioneller Art bzw. stellen Anpassungen
an Gesetzesänderungen oder Präzisierungen der Festlegungen für die Organe der Gesellschaft dar. Auf
den Entwurf des Gesellschaftsvertrages der Eisenach-Wartburgland Touristik GmbH (Anl. 1) wird
verwiesen.

2. Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2006 und Finanzplanung bis zum Jahre 2010

In dem beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplanes wurden die zu erwartenden zusätzlichen Erträge und
Aufwendungen nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen geplant.

Der Zuschuss der Stadt Eisenach an die Gesellschaft soll maximal 300 TEUR jährlich betragen. Der
Wartburgkreis plant der GmbH einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 150 TEUR zur Verfügung zu
stellen. Die Zuschüsse der Stadt Eisenach und des Wartburgkreises sollen aufgrund steuerrechtlicher
Überlegungen und zur Gewährleistung einer Planungssicherheit für die Gesellschaft im Rahmen einer
Finanzierungsvereinbarung gewährt werden. Diese Finanzierungsvereinbarung bedarf einer weiteren
Abstimmung mit dem zuständigen Finanzamt.

Weiterhin sind zusätzliche Erträge durch die Entwicklung und Vermarktung neuer touristischer Produkte
zu erwarten. Mit diesen Einnahmen sollen die durch die Personalübernahme vom Wartburgkreis
zusätzlich entstehenden Aufwendungen finanziert werden. Weiterhin ist mit diesen Mitteln eine
Erhöhung des Etats für Marketingmaßnahmen geplant. Mittelfristig wird mit Steigerungen bei dieser
Erlösart gerechnet.

Die Eckdaten des Wirtschaftsplanes 2006 sind:
�  Umsatzerlöse ...................................... ........................122,6 TEUR
�  Provisionen ....................................... ........................... 77 TEUR
�  Zuschuss Stadt .................................... ........................ 300 TEUR
�  Zuschuss Wartburgkreis ............................ .................. 150 TEUR
�  Materialaufwendungen .............................. ................... 75 TEUR
�  Personalaufwand ................................... ...................... 371 TEUR
�  Marketingmaßnahmen ................................ .................110,5 TEUR
�  Abschreibungen .................................... .......................13,5 TEUR

Im Übrigen wird auf den dieser Vorlage in Kopie bei gefügten Wirtschaftsplan 2006 mit
Vorschau 2007 – 2010 (Anl. 2) verwiesen.

3. Verzicht auf die Ausschreibung der Geschäftsführerposition
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Aus dem dargestellten Finanzierungskonzept im Rahmen der Wirtschaftsplanung wird ersichtlich, dass
für die vom Stadtrat beschlossene Ausschreibung der Stelle des/r Geschäftsführers/in kein ausreichender
finanzieller Spielraum gegeben sein wird. Die Ausschreibung der Position und der daraus resultierende
finanzielle Aufwand würde zwangsläufig zu wesentlichen Kürzungen im originären Bereich der
Tourismusgesellschaft – den Marketingmaßnahmen - führen. Kürzungen in anderen Bereichen mussten
aufgrund der aus Haushaltsgründen notwendigen Kürzung des Zuschusses bereits in der Vergangenheit
vorgenommen werden, sodass entsprechende Sparpotentiale ausgeschöpft wurden.

Aus diesem Grund sollte mittelfristig eine interne Lösung für die Geschäftsführerproblematik gefunden
werden. Denkbar wäre die Besetzung mit zwei Geschäftsführern, rekrutiert aus dem vorhandenen
Personal. Hierbei legt der Verhandlungsführer des Wartburgkreises Wert darauf, dass ein leitender
Mitarbeiter des betreffenden Sachgebietes im Landratsamt im Rahmen des Personalüberganges zukünftig
eine entsprechende Geschäftsführerposition in der EWT wahrnimmt. Langfristig kann die Ausschreibung
einer vollwertigen Geschäftsführerstelle in Erwägung gezogen werden, wenn die Entwicklung neuer
Produkte und deren Vermarktung zu steigenden Erlösen führen.

Schneider
Oberbürgermeister



Überpl.Ausgabe KdU Seite: 29
AZ:  50/50.1

Anlagen
Anl. 1: Entwurf des Gesellschaftsvertrages der EWT
Anl. 2: Entwurf des Wirtschaftsplanes 2006
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Hartmann Hoffmann (Tel.:670-206)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

II 50 50.1

Betreff

Überplanmäßige Ausgabe in der HHSt. 48200.69100 – Grundsicherung für Arbeitssuchende –
Leistungen für Kosten der  Unterkunft – in Höhe von 560.000 €

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 48200.69100

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

8.040.000,00

7.982.221,03
          

          

          
          

8.040.000,00

7.982.221,03
          

= verfügbar 207.778,97           207.778,97

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt

die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 560.000,00 € in der HHSt. 48200.69100 – Grundsicherung für
Arbeitssuchende – Kosten der Unterkunft.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt in der HHSt. 90000.00300

II. Begründung

Rechtsgrundlage für die Zahlung der Grundsicherung für Arbeitssuchende – Kosten der Unterkunft – ist
§ 22 i. Verb. mit § 36 SGB II.

Die überplanmäßige Ausgabe wird für die Zahlung der Kosten der Unterkunft für Dezember 2005
benötigt.
Die Anweisung der Zahlung erfolgt im November 2005.

Die Höhe der überplanmäßigen Ausgabe ergibt sich aus der Hochrechnung des Fachamtes anhand der
Leistungen in den vergangenen Monaten zuzüglich der steigenden Fallzahlen.

Bei der Planung der Ausgaben in der HHSt. 48200.69100 war nicht genau einschätzbar, wie hoch die
Ausgaben sein werden.
Seit Anfang des Jahres steigen die Fallzahlen stetig:
Die mtl. Ausgab en in der HHSt. 48200.69100 sind von rd. 692.000 € im Februar 2005 auf rd. 732.000 €
im Oktober angestiegen.

Die fehlenden Mittel wurden im Nachtragshaushalt beantragt.

Die Deckung des Mehrbedarfs ist aus der HHSt. 90000.00300 – Einnahmen aus der Gewerbe-steuer –
aufgrund des aktuellen Anordnungssolls möglich.

Schneider
Oberbürgermeister

Lieske
Dezernentin
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Anlagen und Verteiler
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

U. Lieske G. Kranz M. Bachmann (Tel.:424)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

II 50 50.1

Betreff

Überplanmäßige Ausgabe in der HHSt. 48200.69100 – Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsunfähigkeit i. Einrichtungen – in Höhe von 120.000 €

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 41500.78200

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

200.000,00
DK 020          35.495,97

235.495,97
          

          

          
          

200.000,00
DK 020     35.495,97

235.495,97
          

= verfügbar                                    0                                      0

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt

die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 120.000,00 € in der HHSt. 41500.78200 – Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch Mehreinnahmen aus Gewerbesteuern
in der HHSt. 90000.00300  -  69.000 €
und  Erstattung Grundsicherung                       in der HHSt.  41500.16100 -   51.000 €

II. Begründung

Rechtsgrundlage für die Zahlung der Grundsicherung im Alter und  bei Erwerbsminderung i. E. ist das
Vierte Kapitel des SGB XII.

Die überplanmäßige Ausgabe wird für die Zahlung der Grundsicherung für Monat Dezember 2005
benötigt.
Die Anweisung erfolgt im November 2005.

Die überplanmäßige Ausgabe ergibt sich durch den Wegfall des Wohngeldes für Empfänger von
Grundsicherungsleistungen und den dadurch höheren monatl. Zahlungen und den Anstieg der Fallzahlen,
die bei der Planung für 2005 keine Berücksichtigung fanden.

Die fehlenden Mittel wurden im Nachtragshaushalt beantragt.

Die Deckung des Mehrbedarfs erfolgt aus der HHSt. 90000.00300 – Einnahmen aus Gewerbesteuern und
HHSt. 41500.16100 Erstattung Grundsicherung.

Schneider
Oberbürgermeister

Nielsen
Bürgermeister
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

U. Lieske G. Kranz M. Bachmann (Tel.:424)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

II 50 50.86

Betreff

Überplanmäßige Ausgabe
für den Bereich der Eingliederungshilfe – Deckungskreis 070 in Höhe von 200.000,00 Euro in den
Haushaltsstellen  41258.74650 und 41298.74660

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Wirtschafts-, Land- und
Forstwirtschaftsausschuss

Schul-, Sport- und Kulturausschuss

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Rechnungsprüfungsausschuss

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :     DK 070

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR

Inanspruchnahme
./. verausgabt

./. vorgemerkt

7.217.100,00

                                 
                 6.428.958,92

                 0,00

0,00          

7.217.100,00
          
            6.428.958,92

          

= verfügbar                      788.141,08
          

0,00                          788.141,08

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: HF 0025/2004 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

die überplanmäßige Ausgabe für den Deckungskreis 070 in Höhe von               200.000,00 €
gesamt in den Haushaltsstellen:

41258.74650 – Eingliederungshilfe – Werkstatt für Behinderte i. E. in Höhe von 100.000,00 €
41298.74660 -  Eingliederungshilfe – sonstige Eingliederungshilfe für Menschen mit
                         Behinderung i. E.                                                     in Höhe von   99.800,00 €

41298.74660 – Eingliederungshilfe – sonstige Eingliederungshilfe für Menschen mit
                         Behinderung i. E.  ausserhalb des Nachtragshaushaltes                   200,00 €

für das Jahr 2005.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen                           in Höhe von  200.000,00 €
in folgenden Haushaltsstellen:

41800.17100- Zuweisung des Landes nach § 6 ThürAGSGBXII
                                                                                               in Höhe von   111.200,00 €

90000.00300 – Einnahme Gewerbesteuer                             in Höhe von    88.600,00 €

41108.25540 -  Hilfe zur Pflege/Renteneinkünfte i. E.           in Höhe vo            200,00 €
                         ausserhalb des Nachtragshaushaltes

Begründung

Gemäß § 53 Sozialgesetzbuch XII  erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer
Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen
Behinderung bedroht sind, Leistungen der Eingliederungshilfe, wenn und solange
nach der Besonderheit des Einzelfalls, insbesondere nach Art oder Schwere der Behinderung,
Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann.

Behindert sind Menschen, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische
Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter
Typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beein-
trächtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Die sachliche Zuständigkeit liegt gemäß § 3 SGB XII (Sozialgesetzbuch Zwölf) beim örtlichen
Sozialhilferäger. Die Kosten trägt ebenfalls der örtliche Sozialhilfeträger.

Das Land gewährt einen Ausgleich zu den Nettosozialhilfeaufwendungen für die Aufgaben, für die durch
§ 3 die Zuständigkeit der örtlichen Träger der Sozialhilfe im eigenen Wirkungskreis
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gegeben ist. Geregelt ist dies in § 6 Abs. 2 ThürAGSGBXII.
Berechnungsgrundlage für die Zuweisung im Jahr 2005 ist gemäß ThürAGSGBXII der
Zuweisungsbetrag des Landes im Jahr 2004. Die Zuweisung erhöhte sich im Jahr 2005
um 75 vom Hundert oder vermindert sich um 25 vom Hundert des Betrages, um den der Nettoaufwand
des Jahres 2004 für die Gewährung der Hilfen zum Lebensunterhalt, der ambulanten Hilfen in
besonderen Lebenslagen sowie der Hilfen nach besonderen Lebenslagen
nach § 100 BSHG Abs. 1 Nr. 1, 2 ,5 und 6 sowie für die Grundsicherungsleistungen den Nettoaufwand
des Jahres 2003 für diese Aufgaben übersteigt oder unterschreitet.

Nach den vorliegenden Zahlen und Ergebnissen hat sich für die Stadt Eisenach eine Mehr-
einnahme zum Planansatz 2005 in Höhe von ca. 137.850,00 Euro ergeben, welche gleichzeitig hier mit
zur Deckung der überplanmäßigen Ausgabe genutzt wird.

Im Laufe des Jahres sind 7 Personen im vollstationären Bereich neu aufgenommen worden, die sich
teilweise als sehr kostenintensiv darstellten. Ein Kind kostet z. B. in einem speziell für ihn geeigneten
Heim täglich 190,98 €. Dies sind monatlich 3.346,00 € (bei 8 Monaten = 26.768 €).

Dem gegenüber stehen nur 1 Todesfall, 3 Personen haben ihre Eingliederungsmassnahme abgebrochen
und in 3 Fällen wurde die verordnete Massnahme ordnungsgemäss beendet.

Im Bereich der Werkstatt für Behinderte sind ebenfalls 13 Zugänge zu verzeichnen. Zum einen aus dem
Berufsbildungsbereich (Kostenträger vorher Arbeitsamt oder Rentenversicherung)
zum anderen Neuaufnahmen. Dabei muß die Unterscheidung erfolgen von Werkstattplätzen in
Einrichtungen und Werkstattplätzen außerhalb von Einrichtungen.
Die Tendenz ist weiterhin steigend.

Ein weiterer Grund der Ausgabenerhöhung ist der Anstieg von einmaligen Beihilfen. Kontinuierlich wird
durch die Betreuer ein Antrag für Bekleidungsbeihilfen (Frühjahr/Herbst) gestellt. In den vergangenen
Jahren wurde nur die Herbst-/Winterbekleidung berücksichtigt.

Grundsätzlich muß gesagt werden, dass die Hilfen auch breitgefächerter sind als in den vergangenen
Jahren. Auch der Abschluß von neuen Vergütungsvereinbarungen der betreffenden Einrichtungen
(prospektiv) im Laufe des Jahres trägt zur Ausgabenerhöhung bei.

Im erstellten Nachtragshaushalt für das Jahres 2005 im August dieses Jahres wurden diese Ausgaben
bereits berücksichtigt. Da mit einer Bestätigung der kommunalen Fachaufsicht erst im Dezember
gerechnet wird, macht sich dieser Beschluss unbedingt erforderlich.

Der Deckungskreis 070 wird vollständig ausgeschöpft.
Die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 200.000,00 Euro ist dringend erforderlich, um
die anstehenden Abschläge, Taschengelder und vorliegenden Rechnungen für Dezember zu leisten.

Aufgrund der Zahlungspflicht der Stadt Eisenach ist der Beschluss über die zusätzlichen Haushaltsmittel
unabweisbar.

S c h n e i d e r L i e s k e
Oberbürgermeister                Hauptamtliche Beigeordnete
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

L i e s k e K r a n z M e n g (Tel.:Nr 430)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 61.29.B5-AW1.E

Betreff

Bebauungsplan Nr. 5 „Ehemaliges Kasernengelände“ der Stadt Eisenach
Hier: Abwägungsbeschluss

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 61000.17100
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 61000.65500

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

55.000,00

27.496,54
          

          

          
          

          55.000,00

27.496,54
          

= verfügbar 27.503,46           27.503,46

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 029/90 Beschluss-Nr.: 085/91 Beschluss-Nr.: 086/91 Beschluss-Nr.: 0099/2004
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I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

die Abwägung nach §§ 1 Abs. 6 und 1a Abs. 2 BauGB (1998) über die Anregungen und Hinweise aus der
Bürger- und TÖB-Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 BauGB sowie der Beteiligung der
Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 5 „Ehemaliges
Kasernengelände“ der Stadt Eisenach mit integriertem Grünordnungsplan entsprechend den Abwägungs-
und Beschlussvorschlägen (Anlage 02).

II. Begründung

Der Stadtrat der Stadt Eisenach hat am 16.12.2004 m it Beschluss-Nr. 0099/2004 den
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 5 „Ehemaliges Kaser nengelände“ der Stadt Eisenach
mit integriertem Grünordnungsplan (GOP) beschlossen  und der Offenlegung der
Planzeichnung (Teil A), der Textfestsetzungen (Teil  B) und der Begründung zum
Bebauungsplan + GOP zugestimmt.

Die öffentliche Auslegung der Planunterlagen wurde am 19.03.2005 öffentlich
bekanntgemacht.
Die Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB zum Ent wurf des Bebauungsplanes Nr. 5
„Ehemaliges Kasernengelände“ der Stadt Eisenach fan d in der Zeit vom 29.03.2005 bis
03.05.2005 statt.
Die Träger öffentlicher Belange (TÖB) und die Nachb argemeinden wurden nach §§ 4 und
2 Abs. 2 BauGB über die Auslegung des 2. Entwurfes zum Bebauungsplan schriftlich
informiert und zur Abgabe einer schriftlichen Stell ungnahme bis zum 20.05.2005
aufgefordert.

Alle eingegangenen Anregungen und Hinweise der Bürg er, die Stellungnahmen der TÖB
und Nachbargemeinden zum Entwurf wurden geprüft, ge wertet und gewichtet.
Die vorliegenden Abwägungs- und Beschlussvorschläge  zu den einzelnen
Stellungnahmen (Ordnungsnummer 1-24) enthalten somi t die zusammengefasste
Beurteilung aller bauplanungs-rechtlichen, immissio nsschutzrechtlichen und sonstigen
abwägungsrelevanten Aussagen zum Entwurf. Die Abwäg ung darüber soll entsprechend
den Abwägungsvorschlägen in Anlage 02 vorgenommen w erden.

Aufgrund städtebaulicher Entwicklungen sieht zudem die Abteilung 65.3 weitere Änderungen des
Entwurfes vor, die in Anlage 03 aufgeführt sind.

Die nach der Abwägung erforderlichen Änderungen, die sich aus den Stellungnahmen und der
Stadtentwicklung ergeben, werden im Rahmen eines 2. Entwurfs in den Plan und die Festsetzungen des
Bebauungsplans sowie in die Begründung eingearbeitet. Der 2. Entwurf  wird nochmals dem Stadtrat zur
Billigung vorgelegt. Anschließend erfolgt erneut die Beteiligung der betroffenen Behörden und der
Öffentlichkeit.

Schneider Nielsen
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Oberbürgermeister Bürgermeister
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Anlagen

Anlage 01 - Kopien der abgegebenen Stellungnahmen
Anlage 02 - Abwägungs- und Beschlussvorschläge
Anlage 03 - Änderungen des Entwurfs aufgrund städtebaulicher Entwicklungen
Anlage 04 - Zusammenfassung - Wesentliche Änderungen des B-Plans Nr. 5 „Ehemaliges

Kasernengelände“

Verteiler

Anlage 01 1 x Oberbürgermeister
1 x Bürgermeister
1 x Büro des Stadtrats

Anlage 02 1 x Oberbürgermeister
1 x Bürgermeister
alle Mitglieder des Stadtrats

Anlage 03 1 x Oberbürgermeister
1 x Bürgermeister
alle Mitglieder des Stadtrats

Anlage 04 1 x Oberbürgermeister
1 x Bürgermeister
alle Mitglieder des Stadtrats

Die Anlage 01 kann von allen Stadtratsmitgliedern im Büro des Stadtrats und im Amt für
Stadtentwicklung und Wirtschaft eingesehen werden.
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Herr Nielsen

Bürgermeister

Frau Menge

Amt 65

Frau Häfner

(Tel.: 670-514)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

Bau-
jurist

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.30.B31.34/4

Betreff

Klarstellungssatzung „Blaue Linie West“
Hier: Beratung und Beschlussfassung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 02400.65300.000

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0183/91 (Magistrat) Beschluss-Nr.: 0133/95 Beschluss-Nr.: 0290/01 Beschluss-Nr.: 0225/2005
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I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt;
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt;
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt;
der Stadtrat beschließt:

1. die Klarstellungssatzung der Stadt Eisenach „Blaue Linie West“ mit dem in der Anlage 01 zur Satzung
bezeichneten Geltungsbereich.

2. Die Klarstellungssatzung ist ortsüblich bekannt zumachen.

II. Begründung

Bei der Gewichtung der einzelnen Kriterien zur Abgrenzung von Innen- und
Außenbereichsflächen ist es im südlichen Stadtrandgebiet von Eisenach wiederholt zu
Zweifelsfällen gekommen, ob bauliche Vorhaben noch im Innen- oder schon im Außenbereich
durchgeführt werden sollen. Zur Vermeidung von Unklarheiten in Baugenehmigungsverfahren
über die Zugehörigkeit von Grundstücken zum Innen- oder Außenbereich soll für den Bereich
Ehrensteig – Siechenberg – Wolfgang – Neustadt – Roeseplatz die Klarstellungssatzung
„Blaue Linie West“ gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB beschlossen werden. Die Stadt
Eisenach legt damit durch Satzung fest, wie die Grenze des im Zusammenhang bebauten
Ortsteiles im diesem Bereich verläuft und dass schlussfolgernd die Grundstücke innerhalb des
Geltungsbereiches der Satzung - entsprechend der Darstellung in der Anlage 01 - dem
Innenbereich zugehörig sind. Mit dem Satzungsbeschluss wird der Magistratsbeschluss Nr.
0183/91 vom 11.09.1991 zur Aufstellung einer Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für das
Stadtgebiet von Eisenach fortführend umgesetzt.
Die Klarstellungssatzung greift darüber hinaus die Thematik der sogenannten „Blauen Linie“
auf. Die historische Blaue Linie als „Baugrenze gegen die Wartburg“ wurde zuletzt 1936
nachweislich auf Bebauungsplänen dargestellt. Mit dem geltenden Bauplanungsrecht soll eine
vergleichbare Abgrenzung des innerörtlichen Bereichs zur Wartburg hin erfolgen. Diese neue
Abgrenzung gewährleistet rechtsnormbedingt einen deutlicheren Achtungsabstand der
städtischen Bebauungsgrenze von der Wartburg als die historische Blaue Linie.
Es werden keine Außenbereichsflächen abrundend in den Innenbereich einbezogen. Daher
wird eine reine Klarstellungssatzung beschlossen, an die keine verfahrensrechtlichen
Anforderungen wie Bürger- oder Trägerbeteiligung, Abwägung oder Genehmigung gestellt
sind. Die Satzung bedarf auch keiner Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB. Die Satzung kann
unmittelbar nach Beschluss des Stadtrates kommunalaufsichtsrechtlich gewürdigt, erlassen
und bekannt gemacht werden, so dass eine baldige Rechtskraft in Aussicht steht.
Die Satzung wird vom Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaft erarbeitet, das Verfahren berührt mit Ausnahme der
Kosten für die öffentliche Bekanntmachung der Satzung den städtischen Haushalt nicht.

Herr Schneider Herr Nielsen
Oberbürgermeister Bürgermeister
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Anlagen
Anlage 01 -  Satzungstext mit Karte des Geltungsbereiches M 1:2.000

Verteiler

Den Satzungstext und die verkleinerten Karten erhalten alle Stadtratsmitglieder.

Die Originalkarten im Maßstab 1: 2.000 sind dem Beschluss des Stadtrates der Stadt Eisenach zur Einbringung der
Klarstellungssatzung „Blaue Linie West“ vom 09.09.2005 zu entnehmen.
Sie können zudem im Stadtplanungsamt eingesehen werden.



Bebauungsplan Nr. 20 "Marienstraße" - Änderung Seite: 55
AZ:  65.29-B20Ä



Bebauungsplan Nr. 20 "Marienstraße" - Änderung Seite: 56
AZ:  65.29-B20Ä

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Herr Nielsen

Bürgermeister

Frau Menge

Amtsleiterin

Frau Häfner

 (Tel.: 670-514)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.29-B20Ä

Betreff

Bebauungsplan der Stadt Eisenach Nr. 20 „Marienstraße“
hier: Änderung des Aufstellungsbeschlusses

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 02400.65300.000

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 248/92 Beschluss-Nr.: 029/94 Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt;
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt;
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt;
der Stadtrat beschließt:

1. die Änderung des Geltungsbereiches des Beschlusses Nr. 248/92 zur Aufstellung des Bebauungsplanes der
Stadt Eisenach Nr. 20 „Marienstraße“ gem. § 2 Abs. 1 BauGB entsprechend beigefügter Karte (Anlage 01).

2. Der geänderte Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zumachen.

II. Begründung

Der Stadtrat der Stadt Eisenach hat mit Beschluss-Nr. 248/92 vom 25.06.1992 die Aufstellung des
Bebauungsplans Nr. 20 „Marienstraße“ gem. § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. Die Aufstellung begründete
sich aus der Notwendigkeit der städtebauliche Entwicklung eines empfindlichen Übergangsbereiches
zwischen der dicht bebauten Innenstadt und der lockeren Villenbebauung. Insbesondere sollten
Einzelmaßnahmen innerhalb eines Gesamtkonzeptes sowie unter Aspekten des Denkmalschutzes und
einer sinnvollen Nutzung betrachtet werden. Hauptziele waren Neuordnungsüberlegungen von
Grundstücken, Erhalt und Sicherung der Wohnstruktur sowie die Neuorientierung der gewerblichen
Nutzung. Der Verfahrensverlauf führte bis zum Entwurf mit Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
und der Bürger. Dem Entwurf wurde mit Beschluss-Nr. 029/94 vom 29.09.1994 zugestimmt und die
Begründung gebilligt. Die öffentliche Auslegung des Entwurfs erfolgte im Oktober/ November 1994.

Das herauszunehmende nördliche Gebiet des Geltungsbereiches stellt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt
entsprechend der vorgegebenen Zielstellung des Bebauungsplans als hinreichend städtebaulich
entwickelt dar. Es erfolgte allgemein die Sicherung der Wohnstruktur, eine Quartiersaufwertung und dem
Entwurf entsprechend eine Nachverdichtung.

Für den verbleibenden Geltungsbereich besteht weiterhin ein Entwicklungsbedarf. Aufgrund
städtebaulicher Missstände in Bezug auf die Grundstücksgrößen und den zunehmenden Stellplatzbedarf
sowie fehlende PKW-Stellplätze ist eine Überarbeitung des Entwurfs des Bebauungsplans mit einem
angepassten Gesamtkonzept erforderlich. Als Zielstellungen bleiben Neuordnungsüberlegungen von
Grundstücken sowie der Erhalt und die Sicherung der Wohnstruktur bestehen.

Der geänderte Geltungsbereich umfasst somit die Flächen zwischen Marienstraße und Wartburgallee bis
Am Frauentor als nördliche Begrenzung. Im Süden endet der Geltungsbereich an der südlichen
Grundstücksgrenze des Denkmals zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung.

Schneider
Oberbürgermeister

Nielsen
Bürgermeister
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Anlagen und Verteiler

Alle Stadtratsmitglieder erhalten folgende Anlagen:

Anlage 01 – Karte des geänderten Geltungsbereiches (M 1: 2.000)

Anlage 02 – Vergleich des bisherigen und neuen Geltungsbereichs (M1:2.000)
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Herr Nielsen

Bürgermeister

Frau Menge

Amtsleiterin

Frau Häfner

 (Tel.: 670-514)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.41 B-41

Betreff

Bebauungsplan Nr. 41
Umstrukturierungsgebiet „ehemaliger Güterbahnhof“ Stadt Eisenach

hier: Abwägungsbeschluss

Vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) Öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

-
          

          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0612/2002    Beschluss-Nr.: 0791/2004      Beschluss-Nr.: 0145/2005 Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt

    1.  die Abwägung (Anlage) zu den Anregungen und Hinweisen aus der Bürger- und TÖB-
         Beteiligung sowie der Beteiligung der Nachbargemeinden zum Entwurf  des Bebauungs-
         planes Nr. 41 für das  Umstrukturierungsgebiet „ehemaliger Güterbahnhof“ Stadt
         Eisenach gemäß §§ 1 Abs.6 und 1a BauGB a.F.

2. das durch den Altlastenverdacht betroffene GE-Gebiet 3 (Fläche der DB AG) wird im
    Ergebnis der Abwägung aus dem Geltungsbereich das Bauleitplanverfahrens für das
    Umstrukturierungsgebiet „ehemaliger Güterbahnhof“ Stadt Eisenach herausgenommen.
    Für die im Geltungsbereich verbleibenden Grundstücke ist der Satzungsbeschluss über
    einen Teilbebauungsplan Nr. 41.1 durch die Stadtverwaltung Eisenach vorzubereiten
    und dem Stadtrat vorzulegen.

II. Begründung

Der Stadtrat der Stadt Eisenach hat am 15.04.2005 m it Beschluss-Nr. 0145/2005 der
Offenlegung des Entwurfes  zum Bebauungsplan Nr. 41 für das Umstrukturierungsg ebiet
„ehemaliger Güterbahnhof“ Stadt Eisenach zugestimmt .
Die Offenlegung  wurde am 30.04.2005 öffentlich bekanntgemacht.
Im Rahmen der Bürgerbeteiligung nach § 3 (2) BauGB lag der Entwurf in der Zeit vom
09.05.2005 bis 10.06.2005 bei der Stadtverwaltung E isenach zur Einsichtnahme öffentlich
aus.

Die Träger öffentlicher Belange (TÖB) und die Nachb argemeinden wurden nach §§ 4 und
2 (2) BauGB mit Anschreiben der Stadtverwaltung Eis enach vom 12.05.2005 über die
Auslegung des Entwurfes zum Bebauungsplan informier t und zur Abgabe einer
schriftlichen Stellungnahme bis zum 10.06.2005 aufg efordert.

Alle fristgerecht eingegangenen Anregungen und Hinw eise aus den Stellungnahmen der
Bürger-, TÖB- und Nachbarbeteiligung zum Entwurf wu rden in die Abwägung nach §§ 1
(6) und 1a BauGB eingestellt.

Die vorliegenden Abwägungsvorschläge und Beschlusse mpfehlungen zu den
Stellungnahmen (Lfd.-Nr.1- 20 bzw. A + B) enthalten  die Beurteilung der
bauplanungsrechtlichen und sonstigen abwägungsrelev anten Belange zum Entwurf des
Bebauungsplanes Nr. 41 für das Umstrukturierungsgeb iet „ehemaliger Güterbahnhof“
Stadt Eisenach.

Die Abwägung des Entwurfes ermöglicht im Hinblick a uf die aktuelle Rechtslage des §
244 Abs.1 BauGB die Beschlussfassung der Satzung du rch den Stadtrat nach § 10 Abs.1
BauGB und die Erlangung der Rechtskraft für einen Teilbebauungsplan Nr. 41.1 noch vor
dem 20.07.2006.
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Schneider                                                                           Nielsen
Oberbürgermeister Bürgermeister
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt Federführender Sachbearbeiter

Nielsen
Bürgermeister

Menge
Amt für Stadtentwicklung und

Wirtschaft

Wrona
Bearbeiter (Tel. 670 516)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

Baujur

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrat-Sitzung TOP Stadtratsitzung

Stadtverwaltung Eisenach
�  Beschlussvorlage
�  Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

��� ��������	�

Betreff

Jahresabschluss 2003 des Eigenbetriebs Stadtwerke Eisenach

Vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen
Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis BeschlussBeratungsfolge

(zutreffendes ankreuzen) öff. n.öff. ja nein Enth. Nr.

� Beigeordnetensitzung

� Ortschaftsrat

� Rechnungsprüfungsausschuss �

� Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

� Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

� Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

� Jugendhilfeausschuss

� Werkausschuss �

� Bau-, Verkehrs- und
Umweltausschuss

� Haupt- und Finanzausschuss �

� Stadtrat �

Finanzielle Auswirkungen

�  keine Berührung des Wirtschaftsplans

�  Berührung des Wirtschaftsplans
     �  Erfolgsplan
     �  Vermögensplan
     �  Investitionsplan zum Vermögensplan

Bereich:
Seite:                              Lfd. Nr.:

Mittel
Lt. Wirtschaftsplan bzw. Nachtrag d.

lfd. Jahres
- EUR -

     Ausgaberest aus VJ bzw.
Verpflichtungsermächtigung  -

EUR -

insgesamt
- EUR -

Wirtschaftsplan
Stadtwerke 2005
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Gesamt:

Frühere Beschlüsse
Beschl.-Nr.: Beschl.-Nr.: Beschl-Nr.: Beschl.-Nr.:
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I. Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister empfiehlt,
der Werkausschuss empfiehlt,
der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,

Der Stadtrat nimmt den Prüfbericht  zum Jahresabschluss 2003 des Eigenbetriebes „Stadtwerke
Eisenach“ und den Lagebericht der Werkleitung zustimmend zur Kenntnis und beschließt:

1. die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2003
2. den Vortrag des Jahresverlustes 2003 auf neue Rechnung
3. die Entlastung der Werkleitung für das Geschäftsjahr 2003.

II. Begründung

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschloss in seiner 54. Sitzung am 30.04.2004 die Bestellung der WIKOM
Wirtschaftsberatungs AG, Schillerstraße 24, 99096 Erfurt zum Prüfer für den Jahresabschluss des
Geschäftsjahres 2003 für die Stadtwerke Eisenach.

Der Auftrag wurde hierzu am 03.05.2004 erteilt, die Prüfung fand im Zeitraum des 2. bis 4.
Quartals 2004 statt.

Die Prüfung erfolgte gemäß § 25 ThürEBV i. V. m. § 85 ThürKO. Die Prüfung durch das
Wirtschaftsprüfunternehmen erstreckte sich neben der Prüfung der Übereinstimmung von
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht mit den gesetzlichen Vorschriften und den
Bestimmungen der Betriebssatzung, der Prüfung, ob der Lagebericht mit dem Jahresabschluss
in Einklang steht und der tatsächliche Lage des Eigenbetriebes entspricht, auch auf die Prüfung
der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53
Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG).

Die Prüfer erteilten den Stadtwerken im Ergebnis einen uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk.

Vom Wirtschaftsprüfunternehmen wurde abschließend festgestellt:

„Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Eisenach – Eigenbetrieb der Stadt Eisenach –
für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2003 bis zum 31. Dezember 2003 unter Einbeziehung
der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2003 geprüft. Die Buchführung
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften, den Vorschriften der ThürEBV, den ergänzenden Regelungen in
den Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung
der Werkleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des
Eigenbetriebes abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 85 Abs. 3 ThürKO unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und durch

…
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den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz und Ertragslage wesentlich
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche
Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen
der Werkleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht gibt insgesamt eine
zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Risiken der künftigen
Entwicklung zutreffend dar.“

Nähere Ausführungen zum Jahresabschluss 2003:

Im Wirtschaftsjahr 2003 ist ein Fehlbetrag in Höhe von T€ 41 entstanden. Die Wirtschaftsprüfung
und die Werkleitung empfehlen, den Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Jahresgewinn /Verlust teilt sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt auf:

Wasserversorgung: -  258 T€
Abwasserentsorgung: + 386 T€
Friedhof: -    50 T€
Grünflächen -      2 T€
Beleuchtung /Parken -  100 T€
Bauhof +   11 T€
Straßenreinigung Außendienste: -    28 T€
-------------------------------------------------------------
Gesamt: -    41 T€
===================================

Entscheidend beeinflusst wurde das Betriebsergebnis  durch die Betriebszweige
Wasserversorgung, Friedhof und Beleuchtung /Parken.

Das negative Ergebnis im Betriebszweig Wasserversor gung resultiert insbesondere aus
den gegenüber den Vorjahren gestiegenen Wasserverlu sten. Im Jahr 2003 standen die
verkauften Wassermengen nicht im Verhältnis zu den vom Trink- und Abwasserverband
Eisenach-Erbstromtal (TAV) gekauften Wassermengen. Diese Feststellung konnte erst in
der Jahresendabrechnung 2003 getroffen werden. Währ end in den Jahren 2000 bis 2002
Wasserverluste von durchschnittlich 14,51 % zu verz eichnen waren, stiegen diese im
Wirtschaftsjahr 2003 auf 19,13 % an. Dies entsprich t einer Menge von rund 105.543 m³
(geldwerter Verlust auf Basis des Einkaufspreises: rund 117.153 €).

…
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Auch im ersten Halbjahr 2004 war diese Entwicklung weiterhin vorhanden, gemeinsame
Ermittlungen mit dem TAV führten zur Klärung und Ur sachenbehebung. Seit dem Monat
Juli 2004 entspricht die Einkaufsmenge wieder der d urchschnittlich monatlichen
Einkaufsmenge des Jahres 2002.

Die Mindereinnahmen des Betriebszweiges Beleuchtung /Parken resultieren daraus, dass das
Parkhaus durch mangelnde Akzeptanz der Bürger wenig frequentiert wird.

Im Betriebszweig Friedhof ist das negative Ergebnis auf folgende Ursachen zurückzuführen:
- Wegfall der Bestattungsbeihilfen,
- rückläufige Zahl von Kremationen, da im benachbarten Bundesland ein weiteres

privatwirtschaftlich geführtes Krematorium in Betrieb genommen wurde.

Weiterhin wird im Lagebericht auf die erstmalige Bildung von Rückstellungen für
Altersteilzeitverpflichtungen in Höhe von 77 T€ hingewiesen.

Die Budgetbereiche Grünflächen, Bauhof und Außendienste, kumuliert ab dem Jahr 2000
betrachtet, ergeben insgesamt ein positives Ergebnis in Höhe von 35,1 T€. Diese
Betrachtungsweise gestattet § 8 Abs. 2 ThürEBV.

Die Entscheidung, Teilleistungen des innerstädtischen und maschinellen Kehrens ab 01.01.2001
im Eigenbetrieb zur realisieren, ergab neben einem verbesserten Ergebnis für diese Leistungen
den Einsatz von vorhandenen personellen und technischen Ressourcen. Besonders
hervorzuheben ist der zielgerichtete Einsatz der manuellen Straßenreinigung (Straßenkehrer),
welche auch bei der Bevölkerung auf positive Resonanz stößt.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass der Eigenbetr ieb sich auch im Jahr 2003 weiter
kontinuierlich und stabil entwickelt hat.

Zum 01.01.2005 wurden die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung auf
den TAV übertragen. Die daraus entstehenden finanziellen Folgen können noch nicht
abschließend abgeschätzt werden. Grundsätzlich soll der Eigenbetrieb bestehen bleiben und
durch weitere Aufgabenübertragung gestärkt werden.

Oberbürgermeister                                        Bürgermeister

Anlagen:   Prüfbericht des Jahresabschlusses 2003 Eigenbetrieb Stadtwerke Eisenach

Verteiler: Werkausschussmitglieder

� Der Prüfbericht zum Jahresabschluss 2003 des Eigenbetriebes „Stadtwerke
Eisenach“ kann zu den Sprechzeiten beim Büro des Stadtrates der Stadt Eisenach
(Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Eisenach, 3. OG, Markt 2) oder bei den
Stadtwerken Eisenach (Verwaltungsgebäude, DG Zi.-Nr. 2.3, Heinrichstraße 11)
eingesehen werden.
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 III. Unterschriften

Dezernat Fachamt Federführender Sachbearbeiter

Eisenach, …
Nielsen/Bürgermeister

Eisenach, …
Mittelstädt/Werkleiterin

Eisenach,......
         Balsam /SB Vw- /Vertragsrecht

0 36 91 / 79 18 52

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

A
m
t

Keine
Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

�  keine Bedenken

�  folgende Bedenken/Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

�  keine Bedenken

�  folgende Bedenken/Anmerkungen:
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Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrat-Sitzung TOP Stadtratsitzung

Stadtverwaltung Eisenach
�  Beschlussvorlage
�  Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

��� ��������	�

Betreff
4. Änderungssatzung zur Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Stadt Eisenach „Stadtwerke
Eisenach“
Hier: Beratung und Beschlussfassung

Vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen
Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis BeschlussBeratungsfolge

(zutreffendes ankreuzen) öff. n.öff. ja nein Enth. Nr.

� Beigeordnetensitzung

� Ortschaftsrat

� Rechnungsprüfungsausschuss

� Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

� Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

� Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

� Jugendhilfeausschuss

� Werkausschuss �

� Bau-, Verkehrs- und
Umweltausschuss

� Haupt- und Finanzausschuss �

� Stadtrat �

Finanzielle Auswirkungen

�  keine Berührung des Wirtschaftsplans

�  Berührung des Wirtschaftsplans
     �  Erfolgsplan
     �  Vermögensplan
     �  Investitionsplan zum Vermögensplan

Bereich:
Seite:                              Lfd. Nr.:

Mittel
Lt. Wirtschaftsplan bzw. Nachtrag d.

lfd. Jahres
- EUR -

     Ausgaberest aus VJ bzw.
Verpflichtungsermächtigung  -

EUR -

insgesamt
- EUR -
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Wirtschaftsplan
Stadtwerke 2005

Gesamt:

Frühere Beschlüsse
Beschl.-Nr.: Beschl.-Nr.: Beschl-Nr.: Beschl.-Nr.:
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I. Beschlussvorschlag

Der Werkausschuss der Stadt Eisenach empfiehlt,
der Haupt und Finanzausschuss der Stadt Eisenach empfiehlt,
der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

die 4. Änderungssatzung zur Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Stadt Eisenach „Stadtwerke
Eisenach“.

II. Begründung

Gemäß § 6 Abs. 1 Erster Anstrich der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Stadt Eisenach
„Stadtwerke Eisenach“ vom 05.02.1997 in der derzeit geltenden Fassung beschließt der Stadtrat der Stadt
Eisenach über Erlass und Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebes.

Gemäß § 4 Abs. 2 der vorgenannten Betriebssatzung führt die Werkleiterin die laufenden Geschäfte der
Stadtwerke. Laufende Geschäfte sind insbesondere gemäß    § 4 Abs. 2 Erster Anstrich der
Betriebssatzung die selbständige verantwortliche Leitung der Stadtwerke einschließlich Organisation und
Werkleitung.

Mit Beschluss des Stadtrates vom 01.10.2004 hat die Stadt Eisenach zu 01.01.2005 dem Trink- und
Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal die bislang durch den Eigenbetrieb praktizierte Aufgabe der
örtlichen Verteilung und Versorgung von Wasser sowie der Entsorgung von Abwasser übertragen.

Dieser Schritt zur Bildung eines Vollverbandes führte zwangsläufig im Eigenbetrieb zum Verlust seiner
wesentlichsten Aufgabenbereiche.

Den damit verbundenen Wegfall bisher genutzter Synergien gilt es daher durch die Übertragung neuer
Aufgabenfelder sinnvoll entgegenzuwirken, da sonst zusätzliche Budgetkosten die verbleibenden
Dienstleistungen unvertretbar verteuern.

Neben den verbleibenden Aufgabenbereichen bietet sich an, die

·  Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude einschließlich Winterdienst
·  Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Sportstätten, außer Bäderbetrieb
·  Gewässerpflege im Rahmen der Landschaftspflege für Gewässer II. Ordnung
·  Organisation und Koordination von MAE-Maßnahmen (Hartz IV) für die Stadt Eisenach

in die Organisationsstruktur der Stadtwerke einzubeziehen und folglich schon heute kaufmännisch - und
damit betriebswirtschaftlich statt kameralistisch - darzustellen.

…

Die damit verbundene Eingliederung der betroffenen Mitarbeiter der Stadtverwaltung in die Stadtwerke führt
zur Bündelung der gewerblichen Tätigkeiten an einem zentralen Standort.

Damit sind die Voraussetzungen geschaffen,

1. den Austausch von Personal und Maschinen so zu organisieren, dass vorteilhaft und wirtschaftlich
Arbeitsspitzen und –tiefen besser überbrückt werden,

2. dass qualifizierte Mitarbeiter gezielter eingesetzt werden und
3. Verwaltungsaufwand auf breitere Leistungsebenen verteilt werden können.

Bei konsequenter Umsetzung der vorgeschlagenen veränderten Organisationsstruktur ist es möglich, die
mit der Herauslösung der beiden Aufgabebereiche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung verloren
gegangenen Synergien auf anderer Ebene zu generieren.
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Schon das bereits im Jahr 1998 durch die Mittelrheinische Treuhand erstellte Gutachten empfahl, die
Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung von
öffentlichen Sportstätten in den Eigenbetrieb Stadtwerke einzugliedern.

Eine kurzfristig veranlasste Aktualisierung des Gutachtens durch dasselbe Unternehmen bestätigte auch
aus heutiger Sicht vorgenannte mögliche Synergieeffekte.

Die 4. Änderungssatzung soll am 01.01.2006 in Kraft treten.

Oberbürgermeister                                        Bürgermeister

Anlage: - Satzungsentwurf 4. Änderungssatzung zur Betriebssatzung Stadtwerke
              - Satzungstext der Betriebssatzung in der Fassung der letzten Änderung (incl.
                4. Änderungssatzung)

   - Rechtsaufsichtliche Stellungnahme vom 12.10.2005 zum Entwurf der
                4. Änderungssatzung zur Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Stadt
                Eisenach „Stadtwerke Eisenach“
             - Organigramm Stadtwerke
             - Aktualisiertes Gutachten
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 III. Unterschriften

Dezernat Fachamt Federführender Sachbearbeiter

Eisenach, …
Nielsen/Bürgermeister

Eisenach, …
Menz i. V. /Stellv. Werkleiterin

Eisenach,......
Balsam /SB Vw- /Vertragsrecht

0 36 91 / 79 18 52

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

A
m
t

Keine
Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

10 � �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

�  keine Bedenken

�  folgende Bedenken/Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

�  keine Bedenken

�  folgende Bedenken/Anmerkungen:
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Datum und Unterschrift

Antrag an die Stadtratssitzung am 18.11.2005

Bereitstellung kommunaler Dächer für erneuerbare En ergien insbesondere
Solaranlagen

Die jüngsten Entwicklungen auf den internationalen Energiemärkten zeigen erneut
deutlich, wie wichtig eine Abkehr von der ausschließlichen Energieversorgung durch
fossile Brennstoffe geworden ist. Regenerative Energien, wie Biomasse, Sonne, Wind
und Geothermie gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Wir beantragen deshalb:

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, eine Liste der für Solarstromanlagen geeigneten
Flächen, die in städtischen Besitz bzw. Besitz von städtischen Gesellschaften sind,
zu erarbeiten.

2. Für diese Flächen ist ein entsprechendes Vergabeverfahren zu entwickeln.
3. Der Stadtrat ist in regelmäßigen Abständen über das Verfahren zu unterrichten.

Begründung:

Eine versorgungssichere, qualitätsgerechte und preiswerte Energieversorgung ist wie die

An den Oberbürgermeister
Herrn Gerhard Schneider
Markt 2
99817 Eisenach

Stadtratsfraktion Eisenach
          
Gisela Rexrodt

(Fraktionsvorsitzende)

Stefan Schweßinger

Joana Schultz

          
          
          
          
          
c/o Gisela Rexrodt
Fröbelstraße 6
99817 Eisenach
Telefon: 03691/ 21 73 72
email: giselarexrodt@web.de

27. Dezember 2005

B Ü N D N I S 9 0 / D I E  G R Ü N E N  -  S t a d t r a t s f r a k t i o n  E i s e n a c h



stationäre Unterbringung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen Seite: 78
AZ:  51.1 ste

Umweltverträglichkeit der Energieerzeugung und –nutzung sowie die Schonung nicht
erneuerbarer Ressourcen eine wesentliche Grundlage des privaten, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Lebens und somit ein wesentlicher Aspekt auch der kommunalen
Politik.

Der Bundesgesetzgeber hat deshalb zur Erzeugung von erneuerbaren Energien das
Energieeinspeisegesetz zur Forcierung des weiteren Ausbaus u. a. der Solarenergie
erlassen.
Derzeit zeigt sich jedoch in Eisenach, dass einer wachsenden Zahl von
investitionswilligen Betreibern solcher Anlagen ein Defizit an kostengünstigen (Dach)-
Flächen gegenübersteht.
Die Stadt Eisenach verfügt mit den städtischen Liegenschaften über geeignete
Dachflächen, die ein gut nutzbares Potenzial für die Erzeugung erneuerbarer Energie
darstellen. Grundsätzlich geeignet sind Dächer, die nicht in absehbarer Zeit saniert
werden müssen, um langfristig genutzt werden zu können. Ebenso geeignet sind
Dächer, deren Sanierung bevorsteht. Hierbei ist die Solarnutzung planerisch zu
integrieren.
Solche städtischen Dachflächen sollen mietfrei für die Nutzung durch Anlagen zur
Erzeugung von Solarstrom (PV-Anlagen) überlassen werden.

f. d. Fraktion

Stefan Schweßinger
stellv. Fraktionsvorsitzender

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

II 51 51.1 ste
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Betreff

Überplanmäßige Ausgabe in den Haushaltsstellen
1.) 45340.77130 – Unterbringung von Erziehungsberechtigten und ihren Kindern, Hilfe in Heimen
2.) 45600.77130 – Eingliederungshilfe, Hilfe in Heimen

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 1.)    45340.77130

                                                                                                                                              2.)    45600.77130

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt

./. vorgemerkt

1.) 100.000,     2.) 370.000

1.) – 33.127     2.) – 58.892

       Stand: 01.11.2005

1.) 15.000        2.) 177.000

           

          
          

          

          
          

= verfügbar 1.)    0             2.)    0                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

überplanmäßige Ausgaben in den Haushaltsstellen

1. 45340.77130 – gemeinsame Unterbringung von Erziehungsberechtigten mit ihren Kindern, Hilfe in
Heimen (DK 048) in Höhe von 15.000,00 €,

2. 45600.77130 – Eingliederungshilfe, Hilfe in Heimen (DK 048) in Höhe von 177.000,00 €.

Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben aus den nachfolgend aufgeführten Haushaltsstellen in der
jeweils aufgeführten Höhe:

Für 1.: 45570.67200 Heimkostenzahlung für andere Träger 15.000,00 €

Für 2.: 45110.71800 Zuschüsse an Stadtjugendring 19.500,00 €

45150.71820 Förderung von Dauerarbeitsplätzen 47.000,00 €

45530.76000 Ambulante Jugendhilfemaßnahmen 10.000,00 €

45550.77000 Leistungen der sonstigen Hilfen zur  8.000,00 €
Erziehung in Einrichtungen

45560.76120 Hilfen durch Familienpflege 20.000,00 €

45600.76100 Ambulante Eingliederungshilfe 10.000,00 €

45610.76000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen  5.000,00 €

46020.71800 Zuschuss  6.700,00 €

46021.718003 Zuschuss an JC „East-End“ 27.800,00 €

48100.67100 Zuweisung an Land  8.000,00 €

48100.78700 Leistungen nach dem UVG 15.000,00 €

II. Begründung

Im Zusammenhang mit der nicht umfassend möglichen Planung von stationären Unterbringungen, die
sich im Bereich der Erziehungshilfen täglich verändern können, war eine Vorausberechnung der
notwendigen finanziellen Mittel für das Haushaltsjahr 2005 zum Zeitpunkt der Erstellung des
Nachtragshaushaltes 2005 nicht möglich.
Auch die aufgeführten Minderausgaben in den einzelnen Haushaltsstellen waren Mitte des Jahres 2005
noch nicht absehbar.

Die Planung der notwendigen Mittel für das Haushaltsjahr 2005 für den gesamten Deckungskreis 048 -
Hilfe in Heimen – erfolgte auf der Grundlage der bestehenden Fallzahlen des Haushaltsjahres 2004 und
der damit verbundenen Hochrechnung hinsichtlich der stationären Unterbringung von Kindern,
Jugendlichen und jungen Volljährigen. Sowohl im Bereich der stationären Unterbringung von
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Erziehungsberechtigten mit ihren Kindern als auch der stationären Unterbringung von seelisch
behinderten Kindern und Jugendlichen war in diesem Haushaltsjahr ein Anstieg zu verzeichnen. So
mussten in diesem Haushaltsjahr für sechs bzw. acht Monate in zwei zusätzlichen Fällen aufgrund der
Problemlagen Müttern mit ihren Kindern in Einrichtungen untergebracht werden. Ebenso hat sich die
Zahl der notwendigen Unterbringungen für Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen
erhöht, gleichzeitig ist in Einzelfällen aufgrund schwieriger Fallkonstellationen eine sehr kostenintensive
Einzelbetreuung bzw. Zusatzleistungen notwendig. Die bereits den Haushaltsansatz in beiden
Haushaltsstellen übersteigenden Ausgaben wurden mit den Mitteln des Deckungskreises 048
kompensiert. Darüber hinaus ist eine weitere Kompensierung aus dem Deckungskreis 048 trotz noch
vorhandener Haushaltsmittel nicht möglich. Diese werden umfänglich für die anderen im Deckungskreis
zusammengefassten Haushaltsstellen benötigt.

Die zur Deckung der überplanmäßigen Ausgabe zur Verfügung stehenden Mittel ergeben sich

1. aus von freien Trägern nicht abgeforderten Mitteln, da sie diese durch Eigenmittel (zum großen Teil
Spenden) kompensieren konnten,

2. aus nicht umfassend notwendigen Mitteln für ambulante und teilstationäre Hilfen zur Erziehung,
3. aus Mitteln, die für die Ausgaben gemäß Unterhaltsvorschußgesetz vorgesehen waren, da aber die

Erhöhung der Regelbeträge zum 01.07.2005 unter dem erwarteten Beträgen lag, ebenfalls nicht
umfassend notwendig waren.

Oberbürgermeister hauptamtliche Beigeordnete

Anlagen und Verteiler



Stand: 27.12.05



Stand: 27.12.05

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Lieske Lieske V. Stephan (Tel.:762)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift


